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Öffentliche 
Zustellungen 

 
 
Für  Laila Abdulrahman,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 05.05.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-F0868. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 05.05.2026 
 
Für Herrn Krastev, Yanko,  
wohnhaft: derzeit unbekannt, liegt bei der Fahr-
erlaubnisbehörde bei den Bürgerdiensten der 
Stadt Dortmund, Südwall 2–4, Führerschein-
stelle, 4. Etage, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Bescheid vom 27.03.2026,  
Aktenzeichen 33/5-1-FS-1326/25. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 7–12 Uhr, 13–15:30 Uhr, Donnerstag von 7–12 
Uhr, 13–17:30 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8– 12 
Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zur Zeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, den 05.05.2026 
 
Für Wolfgang Heinz Erwin Schröder *04.04.1966,  
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dort-
mund, folgendes Schriftstück zur Abholung be-
reit:  
 
Gebührenbescheid vom 06.05.2026,  
zum Aktenzeichen 3717-O498. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 



 

Nr. 19a – 82. Jahrgang Amtsblatt der Stadt Dortmund Freitag, 15. Mai 2026 
 

3 

 

 

geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 06.05.2026 
 
Für Sven Giese *15.07.1985,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Widerruf der Ordnungszuweisung vom 
06.05.2026 – Aktenzeichen 3717-2508. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 06.05.2026 
 
Für Herr Patrick Wolfgang Otto, 
letzte bekannte Anschrift: ohne festen Wohnsitz 
/ unbekannt liegt bei der Stadt Dortmund – Un-
terhaltsvorschusskasse –, Voßkuhle 37, 44141 
Dortmund, Raum 3014, folgendes Schriftstück 
bereit: 
 

Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inver-
zugsetzung vom 06.05.2026, für Ihr Kind Jayden  
Patrice Süshardt, geb. am 05.02.2021,  
Aktenzeichen – 51-MG-UV-02-4520. 
 
Das Schriftstück kann in der oben erwähnten 
Dienststelle montags und mittwochs von 9–12 
Uhr und donnerstags von 14–16:30 Uhr in Emp-
fang genommen werden. 
 
Das Schriftstück ist nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zurzeit 
geltenden Fassung, an dem Tage als zugestellt 
anzusehen, an dem seit dem Tage der Veröf-
fentlichung in den Dortmunder Bekannt-       
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 06.05.2026 
 
Für Christian Kröger,  
zuletzt wohnhaft Wittbräucker Straße 53, 44287  
Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund                
– Stadtkasse und Steueramt –, Löwenstraße 11, 
44122 Dortmund, Zimmer 256, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid mit Datum vom 27.01.2026,  
Kassenzeichen 034 725 733 D. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von Montag bis Dienstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und Mittwoch 
und Freitag von 8 bis 12 Uhr in Empfang ge-
nommen werden. 
 
Das Schriftstück ist nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) 
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vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zurzeit 
geltenden Fassung, an dem Tage als zugestellt 
anzusehen, an dem seit dem Tage der Veröf-
fentlichung in den Dortmunder Bekanntma-
chungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, 06.05.2026 
 
Für Petra Malarovits Garborne,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstr. 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 07.05.2026 - Aktenzei-
chen: 3717-F0841 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund 07.05.2026 
 
Für Melissa Strauch,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  

Gebührenbescheid vom 07.05.2026  
– Aktenzeichen: 3717-F0776. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund 07.05.2026 
 
Für die NATO Cosmetics GmbH,  
liegt bei der Stadt Dortmund – Stadtkasse und 
Steueramt –, Löwenstraße 11, 44122 Dortmund, 
Zimmer 238, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Gewerbesteuerbescheid vom 20.03.2026,  
Kassenzeichen 011 534 818 D.  
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von Montag bis Dienstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und Mittwoch 
und Freitag von 8 bis 12 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
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zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, den 07.05.2026 
 
Für die IKI Baudienstleistungen GmbH,  
liegt bei der Stadt Dortmund – Stadtkasse und 
Steueramt –, Löwenstraße 11, 44122 Dortmund, 
Zimmer 238, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Gewerbesteuerbescheid vom 17.12.2025,  
Kassenzeichen 011 261 609 D.  
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von Montag bis Dienstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und Mittwoch 
und Freitag von 8 bis 12 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.   
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, den 08.05.2026 
 
Für Wasiak, Stefania, 
liegen beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lu-
isenstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgende 

Schriftstücke zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheide  
vom 02.03.2026, 22.04.2026 und  08.05.2026  
– Aktenzeichen: 3717-F0660. 
 
Diesee Bescheide können in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Die Schriftstücke werden hiermit durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Die Schriftstücke gelten gem. §§ 1 und 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zur-
zeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn sie bis dahin nicht 
abgeholt worden sind. 
Dortmund, den 08.05.2026 
 
Für Domekpe, Kosua Evenyo, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 09.04.2026  
– Aktenzeichen: 3717-F0834. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, den 08.05.2026 
 
Für Angel Dimitrov *21.11.1978,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 12.03.2026  
– Aktenzeichen 3717-3067. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftsück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, den 08.05.2026 
 
Für Alexander Fischer *14.10.1978,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 

Gebührenbescheid vom 11.05.2026 für den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Einrichtung 
Schwanenwall 42, 44135 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.2026 
 
Für Aliyev, Parviz *11.10.1989,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 11.05.2026  
– Aktenzeichen 3702-1021. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftsück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West- 
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falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 11.05.2026 
 
Für Aliyev, Parviz *11.10.1989,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 11.05.2026  
– Aktenzeichen 3702-1021. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftsück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 11.05.2026 
 
Für Sharifi, Jasmin,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 11.05.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-F0862. 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.2026 
 
Für Herrn Marlon Maurice Bögeholz,  
letzte bekannte Anschrift: Am Ostbrink 6, 44319 
Dortmund liegt bei der Stadt Dortmund – Un-
terhaltsvorschusskasse – Voßkuhle 37, 44141 
Dortmund, Raum 3025, folgendes Schriftstück 
bereit: 
 
Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inver-
zugsetzung vom 11.05.2026 für Ihr Kind Liana 
Alisha Critelli, geb. am 19.02.2026,  
Aktenzeichen – 51-Br-UV-01-4873. 
 
Das Schriftstück kann in der oben erwähnten 
Dienststelle von montags bis freitags in der Zeit 
von 8 bis 10 Uhr in Empfang genommen wer-
den. 
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz        
– LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der 
zurzeit geltenden Fassung, an dem Tage als zu-
gestellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
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Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, den 11.05.2026 
 
Für Frau Rabia Eger, 
zuletzt wohnhaft: in 49088 Osnabrück, Brahm-
scher Straße 40, derzeitiger Aufenthalt unbe-
kannt, liegt beim Tierschutzzentrum Dortmund, 
Hallerey 39, 44149 Dortmund folgendes Schrift-
stück zum Abholen bereit: 
 
Bescheid vom 11.05.2026, 
Aktenzeichen: Verwertung Tier Nr. 23804. 
 
Das Schriftstück kann in der obengenannten 
Dienststelle von montags bis freitags in der Zeit 
von 8–12 Uhr und zusätzlich dienstags von 13– 
15 / donnerstags von 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.2026 
 
Für Athanasios Gkoutidis *18.11.1982,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 

Gebührenbescheid vom 11.05.2026 für den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Einrichtung 
Schwanenwall 42, 44135 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.2026 
 
Für Daniel Maas *21.05.1992,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 11.05.2026 
– Aktenzeichen 3717-O768. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West- 
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falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zuwei    
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 11.05.2026 
 
Für Kwiecien, Anna, 
liegen beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lu-
isenstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgende 
Schriftstücke zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheide  
vom 15.12.2025 und 23.03.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-F0800. 
 
Diese Bescheide können in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Die Schriftsücke wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Die Schriftstücke gelten gem. §§ 1 und 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zur-
zeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn sie bis dahin nicht 
abgeholt worden sind. 
Dortmund, 11.05.2026 
 
Für Lili Renk,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
 

Gebührenbescheide  
vom 20.03.2026, 10.04.2026 und 11.05.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-F0822. 
 
Diese Bescheide können in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Die Schriftsücke wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Die Schriftstücke gelten gem. §§ 1 und 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zur-
zeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn sie bis dahin nicht 
abgeholt worden sind. 
Dortmund, 11.05.2026 
 
Für Iurri Loiko *06.06.1985,  
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dort-
mund, folgendes Schriftstück zur Abholung be-
reit:  
 
Gebührenbescheid vom 07.01.2026,  
zum Aktenzeichen 3717-O1078. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.2026 
 
Für Kanburama Dansira Jadama *26.06.1970, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 11.05.2026  
– Aktenzeichen 3717-O1317. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftsück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 11.05.2026 
 
Für Joanna Teresa Kelm,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 

Gebührenbescheid vom 12.05.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-F0673. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 12.05.2026 
 
Für Khaled Mohammadolramadan *20.05.1989, 
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dort-
mund, folgendes Schriftstück zur Abholung be-
reit:  
 

Widerruf der Ordnungsverfügung  
vom 12.05.2026 zum Aktenzeichen 3722-0065. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 12.05.2026 
 
Für Frau Anka Raynova Rangelova, 
letzte bekannte Anschrift: Orensteinstraße 1, 
44149 Dortmund liegt bei der Stadt Dortmund   
– Unterhaltsvorschusskasse –, Voßkuhle 37, 
44135 Dortmund, Raum 3015 folgendes Schrift-
stück bereit: 
 
Bescheid über die Ablehnung einer Unterhalts-
leistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
(UVG) vom 12.05.2026  
für Ihr Kind Isan Rangelova, geb. am 06.01.2021 
Aktenzeichen – 51-IW-UV-02-3771. 
 
Das Schriftstück kann in der oben erwähnten 
Dienststelle montags und mittwochs von 9–12 
Uhr und donnerstags von 14–16:30 Uhr in Emp-
fang genommen werden. 
 
Das Schriftstück ist nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zurzeit 
geltenden Fassung, an dem Tage als zugestellt 
anzusehen, an dem seit dem Tage der Veröf-
fentlichung in den Dortmunder Bekanntma-
chungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 12.05.2026 
 
 

Für Frau Anka Raynova Rangelova, 
letzte bekannte Anschrift: Orensteinstraße 1, 
44149 Dortmund liegt bei der Stadt Dortmund    
– Unterhaltsvorschusskasse –, Voßkuhle 37, 
44135 Dortmund, Raum 3015 folgendes Schrift-
stück bereit: 
 
Bescheid über die Ablehnung einer Unterhalts-
leistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
(UVG) vom 12.05.2026 
für Ihr Kind Anka Ankova Rangelova,  
geb. am 27.03.2018 
Aktenzeichen – 51-IW-UV-02-3772. 
 
Das Schriftstück kann in der oben erwähnten 
Dienststelle montags und mittwochs von 9–12 
Uhr und donnerstags von 14–16:30 Uhr in Emp-
fang genommen werden. 
 
Das Schriftstück ist nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zurzeit 
geltenden Fassung, an dem Tage als zugestellt 
anzusehen, an dem seit dem Tage der Veröf-
fentlichung in den Dortmunder Bekanntma-
chungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 12.05.2026 
 
Für Stankova, Velichka,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 23.03.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-F0835. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
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Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 12.05.2026 
 
Für Frau Amankwah, Agatha Opoku,  
wohnhaft bzw. zuletzt wohnhaft Schützen-
straße 38, 44147 Dortmund liegt beim Sozialamt 
der Stadt Dortmund, Leopoldstraße 16–20, Zim-
mer 211, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Bescheid vom 12.05.2026, 
Aktenzeichen 3000210230098. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle sowohl dienstags als auch don-
nerstags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      

Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 12.05.2026 
 
Für Stamatios Levidis *09.06.1980,  
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dort-
mund, folgendes Schriftstück zur Abholung be-
reit:  
 
Gebührenbescheid vom 12.05.2026,  
zum Aktenzeichen 3717-O1338. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei     
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 12.05.2026 
 
Für Patryk Adrian Chmiel,  
wohnhaft: PL-93-345 Lodz, Ul. Przyrzeczna 7 1, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 217, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 08.01.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AE 787 277 3339.  
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Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 08.05.2026  
 
Für Ion-Marius Furdui,  
wohnhaft: PL-62-030 lubon, Ul. Wojska 
Polskiego, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 219, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 23.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AH 717 087 514.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 

vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 08.05.2026  
 
Für Thierno Aliou Diallo,  
wohnhaft: F-75011 Paris, 6 Rue Louis Bonnet, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–
8, Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Bescheid vom 23.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AF 779 422 520.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 08.05.2026 
 
Für Lopez Carlos Aleman,  
wohnhaft: USA-07052 West Orange-NJ, Cross 
St. 25, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 200, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
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Bescheid vom 31.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AA 779538 056.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 08.05.2026  
 
Für Samuel Frieding,  
zuletzt wohnhaft: 44145 Dortmund, Westhoff-
straße 6, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 208, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 07.05.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AG 717 078 647.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.2026  
 
Für Lucine Harutyunyan,  
zuletzt wohnhaft: 58453 Witten, In der In der 
Mark 208, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 210, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 14.04.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AJ 717 172 988.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.2026 
 
Für Adem Celik,  
wohnhaft: PL-00-021 Warszawa, Ul. Chmielna 5 
7, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
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Markt 6–8, Zimmer 213, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 08.04.2026, A 
ktenzeichen 30/Owi AD 779 565 541.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.2026  
 
Für Aladin Iftode,  
wohnhaft: PL-80-297 Banino, Ul. Tuchomska 12, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 212, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 23.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AK 717 087 964.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 

dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.2026  
 
Für Marco Quagliotto,  
wohnhaft: I-31011 Asolo, Via Leonardo Da Vinci 
28, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 210, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 18.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi BA 779 496 213.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.2026 
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Für Serhii Tkachenko,  
wohnhaft: UA-202260 Cherkasy Oblast Zve-
nyhoradka Raion, Ozirna Michurina 52, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–
8, Zimmer 204, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Bescheid vom 23.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi BE 561 403 678.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.2026  
 
Für Zoran Protic,  
wohnhaft: RS-23270 Melenci, Branka Ra-
dicevica 106, liegt beim Rechtsamt der Stadt 
Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 207, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 20.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi CZ 779 393 279.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners- 

tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.2026  
 
Für Patryk Tretowski,  
wohnhaft: PL- 02-200 Wyszkow, Sikorskiego 7 
34, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 204, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 12.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi BE 779 472 152.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
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chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.2026 
 
Für Konrad Fijolek,  
wohnhaft: PL-23-100 Kosarzew Dolny-Kolonia, 
Nr. 51, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 208, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 18.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AG 561 408 572.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.2026  
 
Für Nadir Mustapha Sidhoum,  
wohnhaft: F-00000 Guide de Constantine 
Hayat Algrien, Nr. 174, liegt beim Rechtsamt der 
Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 215, folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 20.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi BC 717 090 256.  

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.2026  
 
Für Joana Alexandra da Silva Martins,  
wohnhaft: P-4435 Rio Tinto, Rua David Correia 
Da Silva 1, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 215, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 25.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi BC 779 434 455.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
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vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.206 
 
Für Donoyorbek Akhmedov,  
wohnhaft: LT-20179 Ukmerge, S. Daukanto g. 71-
41, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 200, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 26.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AA 561 408 599.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.2026  
 
Für Georgios Kologousidis,  
wohnhaft: NL-3706 Zeist, Laan von Vollenhoven 
849, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 217, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 

Bescheid vom 25.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AR 779 554 337.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 11.05.2026  
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 
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